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Bescheinigung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des Gesell
schaftsvertrages mit dem Beschluss über die Anderung des Gesellschaftsver
trages vom 25.03.2026 und dass die unveränderten Bestimmungen mit dem
zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesell
schaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 26.03.2026

Dr. Döberei - h.

90551, Ieoag.hv.kapital2



Satzung der Leo International Precision Health Aktiengesellschaft in Düsseldorf

1. AllgemeIne Besllinntuagen

§1

~) Die Gesellschaft Ijihrt die f:~na:
Leo International Precision Healih Akliengeseilschaft

Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf~

(2) Die Dauer des Untcniehmens i~it auf eine bestimmte Zeit nicht bescltrtlnkt.

§2

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere In den Bereichen
Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und GesundheitsVOrsorge Darüber hinaus
entwickelt, fördert und investiert die Gesellschaft in innovative Technologien und
Lösungen in diesen Sektoren, einschließlich der Forschung. Entwicklung und
Kommerzialisierung neuer Produkte, Dienstleistungen und Verfahren Die Gesell
schaft kann alle Geschäfte taUgen, die geeignet sind, den Unternehmensgegon
stand unmittelbar oder mittelbar zu fördern, einschließlich der ErbrIngung von Be
ratungs- und Managemeritleistungen sowie der Lizenzierung von geistigem Eigei~
(um

§3

Gescllschaflsblait im Sinne von § 2~ AkiG ist allein der elektronische Bundesan.zcigec.
Bokann~machungcn. die nicht aufgrund Gesetzes oder der Satzung in den
Gesetfscliaflsblüttcrn bekannt zu machen sind (Freiwillige Bckannfmacbun~cn), künsten
im ctek(ronascltcn Elttndcsanzcigcr oder auf einer Website der Gesellschaft erfolgen

11. GrundkapItal und Ak(icu



§4

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EURO 576.000,00 (in Worten: EURO flinfhundertsechs
undsiebzigtausend) und ist in 576.000 Stückaktien im rechnerischen Wert von je 1 EURO (in Wor
ten: ein EURO) eingeteilt.

(2) Bei ciner L~rh~huiig des Grundkapituis ist die Ausgabe der Aktien zu einem höheren
I3elrag ats dem Ncnribetrag zuulIs~.

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Go
selischaft in der Zeit bis zum Ablauf von funf Jahren nach Eintragung des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Juli 2025 im Handelsregister einmalig oder in Teilbeträgen um
insgesamt EUR 176.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktion
gegen Bar- und!oder Sacheinlagen zu ertiöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht etnzur~umen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufslchtsrats das gezugsrecht der Aktionäre In den folgenden Fällen
auszuschließen;

um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktioriare auszuriehmen,

wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den sorsenprels nicht unwesentiich unterschreitet und die unter Ausschluss des
bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitais nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur
Bedienung von Options- oder WandelschuldverschreIbungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des ~ 186 Abs. 3 Satz 4 AictG unter Ausschluss des l3ezugsrechts
ausgegeben wurden. Auf die Begrenzung auf 20 % des GrundkepitMs ist ferner die Veraui3erwig eigener Aktien anzurechnen,
wenn die VeräuBerung auf Grund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten KapItals gültigen Ermächtigung zur
Ver5ußeruflg eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt.
wenA die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unte,~nehmenstelien oder
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt,

bei Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer oder Organmitylieder der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens
(Belegechaftsaktien).

Der Vorstand darf das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im wohiverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt und der
Ausschluss unter Berücksichtigung der interessen der Aktionäre sachlich gerechtfertigt Ist.
Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, nach AuSnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten
Kapitals die Fassung dar Satzung entsprechend anzupassen.

§5

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Die Aktienurkundon sind mit der Unterschrift ~ Vorslaiidc~ und eines
Aul~icbcsratamiiglkdes zu ve~ehvn.



(3) Den Aktien sind Erncuerungs. und Gcwinnanlcilacheine bcizugcbcn.

(4) Die Gesellschaft kann die Aktien ganz oder teilweise in Aktienurkunden
zusammenfassen, die eine Mehrheit von Aktien verbriefen (Saxninelaktien). Ein
Anspruch auf Einzelverbric fling besteht nicht.

III. VerFassung dar Gesellschaft

§6

Organe der Gesellschaft sind:

a) der Vorstand

b) der Aufsichtsrat

c) die Hauptversammlung

A. Vors(and

§7

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die
Bestellung stcllvcrtretcndcr Voretandsmilghicdcr ist zut~ssig. Dcr Aufsichtsrat bestimmt
die Zahl der Vorstandsmitglieder.

§8

(1) Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch cm Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann beshmmon, daß auch beim Vorhandensein mehrerer
Vorstandsmitglieder einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der
Gesellschaft befugt sein sollen.

Der Aufsichtsrat kann atleinvertrclungsbcyechtigte Vorstandsmitglieder von den
Bcschrltnkungeri des § 181 BGB befraieii. § 112 AkiG bleibt hiervon unbertlhri.

(3) entfalten



(4) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsrngglied zum Votsitzendcn des Vorstaiids
emcnnen.

§9

(1) Der Vorstand flihrt die Gcsch~fte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der
Satzung und der Qaschtlflsordnwig.

(2) Auf Verlangen des Au(sichtsrates haben die Mitglieder des Vorstancls zu
Aufsichtsrafssf(zungen zu erscheinen.

B. Aufslcbtsrfl(

§10

(1) Dur Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern. Gleichzeitig kann Rk die durch die
Hauptversaxnrnjung bcsteh1tc~ Mitglieder ein Ersatzmitglied bestellt werden1 das,
sobald eines dieser bestellten Mitglieder ausscheidet. 11k die Zeit bis zur
Beendigwig der n2chs(an ordentlichen Hauptversammlung eintritt

(2) Die Bestellung der Aufsich(sratsmifghjcde, erfolgt Rk die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptvcrsangulung, die fiber die Entlastung Rk das 4. Gcsch~flsjah~ nach dem
Beginn der Amtszeit beschliesst; hierbei wird des Gcsch~ftsJahr, in dem die
Anitszejt beginnt, nicht mifgerechnet. Vor~Ichende Regelung gilt mit Ablauf der
Hauptversammlung, db fiber die Entlastung JUr das Geschnftsjahr 1999 beschliesst.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer
Kflndigungsfrjst von einem Monat auch ohne wichtigen Grund durch schrifihiche
Erkikrung gegenaber dem Vorstand niedorlegep.

§12
Der Aufsichtsrat wtthlt aus seine, Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die
Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters gilt Rk die Wahlperiode der
Genanntefl als AUfslchtsratsmjfghieder Scheiden im Laufe der Wahizei, der Vorsitzende
oder sein Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat dcr Aufsichtsrat unverztlglieft eine
Neuwahl ihr den Ausgeschje~5~~~ vorzunehmen

§ ‘3



5

Der Aufsichtsrat kann, soweit gesetzlich zulässig, einen Teil seiner Befugnisse und
Aufgaben auf Ausschüsse, die aus seiner Mitte gebildet werden, übertragen und dcii
Vorsitzenden erntächtigen, die Beschiü~sc des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse zur
Ausfllhrung zu bringen.

(1) Beschlusse des Aufsichfsrats werden grundsätzlich In Sitzungen gefasst. Der Au(sichtsratsvorsitzende kann Beschlusse auch
schriftlich, telefonisch, in Textform, in elektronischer oder in einer anderen vergleichbaren Form, insbesondere auch per
Videokonfcrcnz oder In Kombination aller vorgenannten Beschlus5verfahren fassen lassen. Gegen die Beschlussfassung
außerhalb von Sitzungen steht den Mitgliedern des Aufsichtsrats ein Widersprucflsrech~ nicht zu.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfghjg, wenn mindcstcns die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvcrtxetcr. D~r Aut~ichtsrat
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitgflcdcr. Bei
Stimmenglckhhejt gibt die Stimme des Vorsitzenden. bei Wahlen das Las dcn
Ausschlag. Die Ajt der Abslinirnwig bestimmt dcr Vorsitzende, ~3ei schrifihicher
oder tolegralischor Sthnnwbgabe gelten diese Bestimmungen entsprechend.

(3) Ober die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichisratas ist eine Nicdcrschriti
zu fertigen, die von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder seinem Stalivertreter
zu Unterzeichnen ist.

§15

Die Einberuftrng der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden oder
seinen Stellvertreter. Die Einberufung kann schriftlich, fernmündlich, mundlich, telegrafls Ii
oder in sonstiger elektronischer Form erfolgen.

§16
Abgesehen von den gesetzlich vorgesehenen und von dem Aufsichtsrat durch Beschluss
zu bcstimmencj~,> flllcn, bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bei:

a) Bestellung von Prokunsten und Bneiluag von Generalvollmacht.

b) Emchtwtg und Aufliebu~g von Zweignicdcrlasslrngen.

c) Erwerb und Voräußening von Aktien und Beteiligungen in einem Umfang von
mehr als EtJR 200.000,00.

d) Vornahme von Rcchtsgesch~cn dic die Gesellschaft auf längere Zeit als 1 Jahr
und in emc~ Umfang von mehr als ETJR 100.000.00 p. a. veiptilchica,



§17

(1) Die Mitgl leder des Aufsichtsrates erhalten neben dem ErsaL~ ihrer
Auslagen nach Ablauf des Geschäftsjahrcs eine einheitliche Jahres
vergütung in H~hc von EUR 1.500,00.

(2) Die Gcselkvhaft schliellt zugunsten der Mitglieder des Aufsicht~rats eine
Vcmlögensschadcashafipflichlvcrs,chcwng zur Absichcrung gegen
Haflungsrisikeii aus der Tdtigkeh als Au1~ichtsrat ab.

(3) Dic etwaig auf dic VergIftung zu zalilcndc Umsatzsteuer wird von der Gescttschafl
erzieltet.

C. Hauptversammlung

§18

(i) Die Hauplvcrsanimlung findet ani (Jcscllschafissilz oder am Sitz einer dcui.schcn
~Vcrtpapicrbörsc statt.

(2) Ocr Vorstand i5t tor bis zorn Ablauf des 18. Juli 2030 stattfindende HauptVersammlungen ermächtigt, vorzusehen, dass die
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoltmöchbgten am Ort der Hauptversammlung
abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung)

§19

Die Hauplvcrsamjnlu,,g wird durch den Vorsta,id oder dci, Aufsichtsrat einberufen. Die
Haupcversiunn,Jung ist — soweit gesetzlich keine kUrzere Frist zullissig ist — niiudcstens
dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der
I4auptvcrsnmmlung und der Tag der £hibcn,fu,‘g sind nicht mitzurechnen. Oicsc
einberufungsfrjst vcr1änge~ sich um die Tage der Anmeldefrist.

§ 20

(1) Zw Teilnahme an der Kauptvcrsam,j,tt,ng und zur Alisubunig det Scimmrechts sind
nur diejenigen Aktiontire berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden.
Die Anmeldung muss der Gcscllsch~j~ uruer der in der Einberufung hierflir
mirgcleijten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptvcrsanimliiag zugehen
In der Einberufting kanj~ eirm kUr~crc, in Tagen au bemeasende Frist vorgesehen
werden. Der Tag der Hauptye~ammfung und der Tag dcs Zugangs sind nicht
mitzurcehnen. Die Amncldizng bedarf der Textlbnn und muss in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen



(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der }fauptvcrsammju~ und zur Ausübung des
Stinirm-cchts ist nachzuweisen. Als Nachtvejs dcs AnaejJsbo~zes reicht eine in
Te.‘~tform in deutscher oder englischer Sprache ers teilte Bescheinigung des in- oder
~dcpojfijhrenden 1nsijtug~ aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung biarflir mitgeteijien Adresse mindestens sechs Tage
vor der Versammlung zugehen. In d~r Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu
bClflC~s~~d~ Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag
des Zugangs sind nicht nhjazurcebian Im Vcrhajtnj5 zur Gesellschaft gilt flur die
Tcilnahnw an der Versammlung oder die Ausübung des Slimmrcchis als Aktionär
nur, wer den Nachweis erbracht hat, Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweilbln an
der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises weitere Nachweise zu verlangen.
Wird dieser Nachweis nicht in gehariger Form crbracht, kann der Aktionlir von der
GcseH~~h~fl zurückgewiesen werden.

(3) Das Stimmrccht kanai durch einen i3cvohlm~cIgigicn ausgeübt werden. Die
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis dcr Bcvoünitich(igiing
gegenüber der Gesdllsch,afl bcdürf~n der Tcxform; § 135 AktG bleibt unberührt. lii
der Einbcnzfur,g kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.

(4) Mitgheder des Au(Sich(~,ats, die ihren Wohnsitz aullerhaib der Bundesrepublik beutschiand haben, konn~n an der
Hauptversammlung per Videcübertragung teilnehmen.

§21
Den Vorsitz in der Hauptversammlung fühit der Vorsitzende des Aufsicht~rots sein Stellvertreter oder eine durch den

Aufsichtsrat durch Beschluss bestimmte Person.

§ 22
(1) Die Beschlüsse der flauptvcrsagnmlung werden, soweit nicht zwingende

Vorschrjlten des Akticngcsctzcs etwas Abweichendes bestimmen, mii einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz ausserdem
zur Beschlussfassung Cifler Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapiials vorschseibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, die einfache
Mehrheit des vertrcIen~~ Kapitals.

(2) Wird bei der Vornahme von W~hicn durch die Hauptversammlung eine einfache
SlImmenmc~heit bei der ersten Wahlbandlung nicht erreicht, so findet eine engere



.8.

Wald untcr denjcnige0 Person~ statt, dcnen db beiden gr~Otcn S1fnimzahj~,
zugeLh~Jcn sind. Bei StimmengIejc~Jieji entschejdct das Los.

(3) Der Aufsichtgr~t ist ermachtigt, § 4 dcr SaIz~ung noch völligen oder ~c~lweiscr
Durchftjju.~g der &h5hung oder nach Ablauf der Ennffch(igungsfr~t ohne
Brh~$hung enfsprcchend neu zu fassen.

§ 23
Jede Stücicaktic gcwWu~ eine Stimme

1V. Jahresajjschfu59 und GewhIuverwßfldusg

§ 24
(1) Das Geschaitsjnjw ist das Katondcijaju..

(2) Die )lauptvccsanunft~g beschliesst elljlihrlicji in den ezstcn 8 Monaten des
Gesch~ftsjpJ~5 über diø Entlastung dcs Vorstandes und des Aut~ichisrates, Uber
dic Verwendung des im Vo~jabx erzielten Rhlanzgewi~5, tiber die Bestellung dcs
Abschjussprfjfers und iii den bat Gesetz Vorg~~ehc~e~ FtIllcn Ober die I~eslstclIu,)g
des Jahresabsehjuesc5 (ordcrgjjclzo hauptversammlung)

V. Grflnduagsaufwand

§ 25
Die QC$OJj~~h~ft (Ibernimmt den durctt die GrU~du~g entsfrhendcn Aufwand,
namentlich die Kosten flur die im Vorfcld der Gr(bzdung eingehoh~ rechtliche und
steuerliche Beratung, dlc Kosten des beurkundenden Notars, die Gerich(skostcn die
Kostø~ dor~di~ Kosten des Druch der Akt icnurkwidcn
alle im Zusamincnitang mit der Grflndung anfallenden Steuern und Gcbihicn sowie
gcgCbCne~falj5 die Honorarn der GrOndungsppjj~r b~s zum FWchstbetrag von DM
30.000,...


